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I. Der Gebührentarif zum Abfallreglement vom 14. November 19951 
wird wie folgt geändert: 

1. Gebühren für die 
Entsorgung von 
Siedlungsabfällen 
a) Kehrichtentsor-
gung 

Art. 1 Bst. bbis (neu) 
bbis)  für die Leerung von Unterflurbehältern 
 ohne Gebührensäcke pro m3 Fr. 38.-- 

2. Gebühren für die 
KVA 
a) Grundsatz 

Art. 5 Abs. 1, zweites Lemma 
– Anlieferungen Dritter 

- mit einem Wertstoffanteil von 
 weniger als 30 % Fr. 200.-- 
- ohne Wertstoffe Fr. 180.-- 
- mit einem Wertstoffanteil von 
 mehr als 30 % Fr. 220.-- 
- Altfenster aus Holz Fr. 255.-- 
- Rückstände aus der Autoverwertung Fr. 318.50 
- Klärschlamm (25 % Trockensubstanz) Fr. 125.-- 

b) Spezialabfälle Art. 6 
1 Für Sonderabfälle beträgt die Verbrennungsgebühr Fr. 200.-- 
pro Tonne und den notwendigen Zuschlag für den jeweiligen 
Mehraufwand. 
2 Für Spezialabfälle, die einen besonderen Aufwand erfordern, 
werden die Gebühren nach effektivem Aufwand erhoben. 

 

II. Dieser Nachtrag tritt auf den 1. Januar 2007 in Kraft. 
 

 
 
St.Gallen, 31. Oktober 2006 
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Der Stadtschreiber: 
Manfred Linke 

A 
 

1 sRS 541.111 


